
TÜV SÜD Auto Service GmbH

Feinstaub-Plaketten 
von TÜV SÜD 
Freie Fahrt in Umweltzonen

Wer künftig mit seinem Auto unbeschränkt in ganz Deutsch-
land – auch in den Ballungsräumen mit eingerichteten 
Umweltzonen – unterwegs sein will, braucht ein schadstoff-
armes Fahrzeug und eine Feinstaub-Plakette.

www.tuev-sued.de
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TÜV SÜD Auto Service GmbH
Region Baden-Württemberg Nord
74076 Heilbronn
Salzstraße 133
Telefon 07131 1576-10
Telefax 07131 1576-15

Region Baden-Württemberg Süd
78224 Singen
Laubwaldstraße 11
Telefon 07731 8802-10
Telefax 07731 8802-58

Region Baden-Württemberg West
77656 Offenburg
In der Lieste 8
Telefon 0781 602-10
Telefax 0781 602-99

Region Bayern Nord
95445 Bayreuth
Spinnereistraße 3
Telefon 0921 7856-100
Telefax 0921 7856-140

Region Bayern Ost
93051 Regensburg
Donaustaufer Straße 160
Telefon 0941 645-14
Telefax 0941 645-13

Region Bayern Süd
85748 Garching
Daimlerstraße 11
Telefon 089 32705-131
Telefax 089 32705-132

Region Bayern West
86199 Augsburg
Oskar-von-Miller-Straße
Telefon 0821 5904-134
Telefax 0821 5904-146

Region Sachsen
04159 Leipzig
Wiesenring 2
Telefon 0341 4653-150
Telefax 0341 4653-154

TÜV SÜD ist an über 300 Service-Centern in Süddeutsch-
land für Sie da. Ihr nächst gelegenes TÜV SÜD Service-
Center mit Adresse und Telefonnummer finden Sie im 
Internet unter www.tuev-sued.de.

Jetzt aktuell
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Warum die Feinstaub-Plakette?

Der Straßenverkehr trägt etwa zu einem Drittel zur Feinstaub-
belastung bei. In Städten, Ballungsräumen und in der Nähe viel
befahrener Straßen liegt der Anteil der Feinstaubemissionen
oftmals deutlich über 50 Prozent. Zum Schutz der Gesundheit
wurde eine europaweite Feinstaub-Richtlinie erlassen, die Kom-
munen gestattet, in Ballungsräumen Umweltzonen einzurichten.
Ob und wann dies geschieht, hängt von den Gegebenheiten vor
Ort ab. Umweltzonen werden mit einem rechteckigen Schild
gekennzeichnet. In diesen Zonen darf nicht gefahren werden.

Ausnahmen vom generellen Fahrverbot werden durch ein
Zusatzschild angezeigt.

Freie Fahrt in Umweltzonen mit der
Feinstaub-Plakette

In besonders gekennzeichneten Umweltzonen ist das Fahren
mit einer Feinstaub-Plakette dann erlaubt, wenn dies durch ein
Zusatzschild ausgewiesen ist. Auf dem Zusatzschild ist die 
für die freie Fahrt benötigte Feinstaub-Plakette abgebildet. 

Das Zusatzschild kann
eine Plakette (die grüne), 
zwei Plaketten (die grüne und die gelbe) oder 
alle drei Plaketten enthalten

Es nimmt entsprechend gekennzeichnete Kraftfahrzeuge 
vom Fahrverbot aus.

Beschilderung 
Beginn der Umweltzone

Beschilderung 
Ende der Umweltzone

ZONE

Umwelt

ZONE

Umwelt

frei



54

Welche Kraftfahrzeuge erhalten welche
Feinstaub-Plakette?

Es gibt vier Schadstoffgruppen: Je geringer die Feinstaub-
emission desto höher ist die Schadstoffgruppe.

Kraftfahrzeuge der Gruppe 1 sind Pkw ohne geregelten 
Katalysator, Diesel-Pkw nach EURO 1 oder schlechter 
und Lkw nach EURO 1 oder schlechter. Diese können keine 
Plakette bekommen. Das sind etwa 15 % des Bestands.

Alle anderen Fahrzeuge können Plaketten erhalten. 

Feinstaub-Plaketten gibt es in den drei Farben rot, gelb und
grün entsprechend der jeweiligen Schadstoffgruppe. 

Maßgeblich für die Zuordnung in eine Schadstoffgruppe 
ist der Emissionsschlüssel, der in den Fahrzeugpapieren 
angegeben ist.

Emissionsschlüssel für Schadstoffgruppe 2

PKW
Diesel ab Werk 25 bis 29, 35, 41, 71
LKW
Diesel 20, 21, 22, 33, 43, 53, 60, 61

Emissionsschlüssel für Schadstoffgruppe 3

PKW
Diesel ab Werk 30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 52, 72
Diesel nachgerüstet** Stufe PM* 1: 14, 16, 18, 21, 22, 

25 bis 29, 34, 35, 40, 41, 71, 77
LKW
Diesel 34, 44, 54, 70, 71

Emissionsschlüssel für Schadstoffgruppe 4

PKW
Otto/Gas 14, 16, 18 bis 70, 71 bis 75***

Diesel ab Werk 32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 70, 73 bis 75
Diesel nachgerüstet** Stufe PM* 1: 49 bis 52, Stufe PM* 2: 

30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 48, 67 bis 70,
Stufe PM* 3: 32, 33, 38, 39, 43, 
53 bis 66, Stufe PM* 4

LKW
Otto 30 bis 55, 60, 61,
Diesel 35, 45, 55, 80, 81, 83, 84, 90, 91

* Stufe PM = Stufe Partikel-Minderung
** Durch Nachrüstung von Diesel-Pkw mit einem Rußfilter lassen sich bessere Schad-

stoffgruppen erreichen und ggf. ein Fahrverbot umgehen. Die Experten von TÜV SÜD
beraten gerne über die Nachrüstmöglichkeiten.

*** Gasfz. n. Rili 88/77/EWG
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Wo finden Sie die Emissionsschlüssel in
den Fahrzeugpapieren?

Bei Fahrzeugpapieren, die vor 
dem 1.10.2005 ausgestellt wurden
(Fahrzeugschein), findet man 
diesen im Feld „Schlüsselnummern
zu 1“ an der 5. und 6. Stelle. 

Bei Fahrzeugpapieren, die ab 
dem 1.10.2005 ausgestellt wurden
(Zulassungsbescheinigung Teil I),
ist der Emissionsschlüssel in der 
3. und 4. Stelle des Feldes 14.1 
enthalten.

Wie erhalten Sie die Feinstaub-
Plakette?

Feinstaub-Plaketten erhalten Sie bei unseren über 300 TÜV SÜD
Service-Centern. Diese sind für Sie günstig zu erreichen, haben
Parkplätze und bieten Ihnen kundenfreundliche Öffnungszeiten
– oft auch an Samstagen. Die Service-Center mit ihren 
Öffnungszeiten finden Sie unter www.tuev-sued.de. 

Damit wir Ihnen eine Feinstaub-Plakette aushändigen können,
benötigen wir Ihren Fahrzeugschein bzw. die Zulassungs-
bescheinigung Teil I. Das Fahrzeug selber ist nicht erforderlich.

Was kostet die Plakette?
Die Feinstaub-Plakette allein kostet 5,- € inkl. MwSt. 

Wo wird die Feinstaub-Plakette angebracht?
Die Feinstaub-Plakette wird bei betroffenen Fahrzeugen (PKW,
LKW) an der Windschutzscheibe innen angebracht. Die Sicht 
ist dann am wenigsten beeinträchtigt, wenn die Plakette rechts
oben oder unten angeklebt wird.


